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Alle Steuerzahler 
 
Erbschaftsteuerbefreiung für Familienheime: Verzögerter Einzug muss nicht schädlich sein 

Unter gewissen Voraussetzungen können Familienheime vererbt werden, ohne dass Erbschafts-
teuer anfällt. Eine Voraussetzung ist, dass der Erwerber die Wohnung unverzüglich zur Selbstnutzung für 
eigene Wohnzwecke bestimmt. Mit diesem Kriterium hat sich der Bundesfinanzhof nun näher befasst. 

Zum Hintergrund: Die vom Erblasser zuvor selbst genutzte Wohnimmobilie kann erbschaftsteuer-
frei vererbt werden, wenn das Familienheim vom Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner weitere zehn 
Jahre lang bewohnt wird. Erben Kinder oder Enkel (verstorbener Kinder), ist darüber hinaus zu beachten, 
dass die Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche von 200 qm begrenzt ist. Wird die Grenze überschritten, unter-
liegt der übersteigende Teil der Erbschaftsteuer. 

Der Erwerber muss die Wohnung unverzüglich, d. h., ohne schuldhaftes Zögern, zur Selbstnutzung für 
eigene Wohnzwecke bestimmen. Angemessen ist regelmäßig ein Zeitraum von sechs Monaten nach dem 
Erbfall. 

Verzögert sich der Einzug wegen Renovierungsarbeiten, ist das dem Erwerber nicht anzulasten, wenn 
er die Arbeiten unverzüglich in Auftrag gibt, die Handwerker sie aber aus Gründen, die der Erwerber nicht zu 
vertreten hat (beispielsweise viele Aufträge), nicht rechtzeitig ausführen können. 

Ein weiteres Indiz für die unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung ist die zeitnahe Räumung bzw. 
Entrümpelung der Wohnung. Verzögert sich der Einzug hingegen, weil zunächst ein gravierender Mangel 
beseitigt werden muss, ist eine spätere Entrümpelung der Wohnung unschädlich, wenn sie nicht ihrerseits zu 
einem verzögerten Einzug führt.  
Merke: Der Erbe muss keine beschleunigenden und möglicherweise kostenintensiveren Maßnahmen zur Re-
novierung und Schadensbeseitigung ergreifen, nur um die Sechs-Monats-Frist einzuhalten. Dieser Maßstab, 
den die Vorinstanz (Finanzgericht Münster) angelegt hat, ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs zu streng. 
 
Zensus 2022: Steuerfreie Aufwandsentschädigungen 

2022 findet bundesweit die Zählung der Bevölkerung sowie von Gebäuden und Wohnungen statt. 
Der sogenannte „Zensus“ ist alle zehn Jahre vorzunehmen (zuletzt 2011), wurde jedoch pandemiebedingt von 
2021 in das Jahr 2022 verschoben. Zur Durchführung werden ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte einge-
setzt, die stichprobenhafte Haushaltsbefragungen vornehmen. Sie erhalten nach dem Gesetz zur Durchführung 
des Zensus im Jahr 2022 (ZensG 2022) für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung zuzüglich entstan-
dener Fahrtkosten. Nach § 20 Abs. 3 ZensG 2022 unterliegen diese Zahlungen nicht der Einkommensbe-
steuerung  
 
Erbschaftsteuer, Steuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims ist an die zehnjährige Nut-
zung in der Folge gebunden. 

Steuerbefreiung für ein Familienheim: Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 11.7.2019 die Revision 
als unbegründet zurückgewiesen und die Auffassung des FG Münster (SIS 16 26 57) bestätigt. Die Steuerbefreiung 
für den Erwerb eines Familienheims durch den überlebenden Ehegatten entfalle rückwirkend, wenn der Erwerber 
das Eigentum an dem Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf Dritte übertrage. Dies gelte 
auch dann, wenn der ursprüngliche Erwerber die Selbstnutzung zu Wohnzwecken aufgrund eines lebenslangen 
Nießbrauchs fortsetze. 

Steuerbegünstigung für ein Familienheim bei Zuerwerb: 1. Erwirbt ein Steuerpflichtiger von Todes 
wegen eine Wohnung, die an seine selbst genutzte Wohnung angrenzt, kann dieser Erwerb als Familienheim 
steuerbegünstigt sein, wenn die hinzuerworbene Wohnung unverzüglich zur Selbstnutzung bestimmt ist. — 2. 
Der wegen der Beseitigung eines gravierenden Mangels eintretende Zeitverzug steht der unverzüglichen Selbst-
nutzung nicht entgegen, wenn der Erwerber den Baufortschritt angemessen fördert.  
 

Vermieter 
 
Aufwendig gestaltete Wohngebäude: Verbilligte Vermietung an Angehörige besser vermeiden 

Die verbilligte Vermietung einer Wohnung zu Wohnzwecken ist unschädlich bzw. gilt als vollentgelt-
lich, wenn das Entgelt mindestens 66 % der ortsüblichen Miete beträgt. Das Finanzgericht Baden-
Württemberg hat das bei einer Vermietung eines aufwendig gestalteten Wohngebäudes allerdings jüngst 
anders gesehen und eine Totalüberschussprognose gefordert. 

Gegen die Entscheidung des Finanzgerichts ist die Revision anhängig. Somit kann der Bundesfinanz-
hof nun klären, ob bei einer Vermietung mit mindestens 66 % der ortsüblichen Miete eine Totalüberschuss-
prognose erforderlich ist, wenn es sich um ein aufwendig gestaltetes Wohngebäude (im konkreten Streitfall: 
Einfamilienhaus mit weit über 250 qm Wohnfläche) handelt. 

Hintergrund und Regelung ab 2021 
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Bei einer verbilligten Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken (z. B. an Angehörige) ist eine Entgelt-
lichkeitsgrenze einzuhalten, um den vollen Werbungskostenabzug zu sichern. Beträgt das Entgelt mindes-
tens 66 % der ortsüblichen Miete, ist diese Grenze erfüllt. 
Merke: Seit 2021 ist ein voller Werbungskostenabzug aber auch bei einem geringeren Entgelt möglich: Beträgt 
es 50 % und mehr, jedoch weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, ist eine Totalüberschussprognoseprüfung 
vorzunehmen. Fällt diese positiv aus, ist Einkunftserzielungsabsicht zu unterstellen und der volle Werbungskos-
tenabzug ist möglich. Anderenfalls ist von einer Einkunftserzielungsabsicht nur für den entgeltlich vermieteten 
Teil auszugehen und die Kosten sind aufzuteilen. 
 

Kapitalanleger 
 
Vereinnahmung einer Stillhalterprämie und Zahlung der Glattstellungsprämie 

Seit der Abgeltungsteuer sind bei Stillhaltergeschäften mit periodenüberschreitendem Zu- und Abfluss 
die erhaltenen Stillhalterprämien bei ihrem Zufluss zu versteuern. Aufwendungen für Glattstellungsgeschäf-
te sind hingegen grundsätzlich erst im Zeitpunkt ihres Abflusses zu berücksichtigen. Das hat das Finanzgericht 
München entschieden. 

§ 20 Abs. 1 Nr. 11 Einkommensteuergesetz (EStG) ordnet eine „getrennte“ Besteuerung der Stillhal-
terprämie und der Glattstellungsgeschäfte an, ohne den Barausgleich zu regeln. Die Vorschrift bietet keine 
Grundlage, um von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen, in welchem Zeitpunkt Zu- und Abflüsse zu 
berücksichtigen sind. 

Eine Glattstellung liegt vor, wenn der Stillhalter eine Option der gleichen Art unter Closing-Vermerk 
kauft, wie er sie zuvor verkauft hat. Eine echte (beendende) Glattstellung ist gegeben, wenn das Glattstel-
lungsgeschäft ein betrags- und fristenkongruentes Gegengeschäft ist, mit dem der Stillhalter seine Verpflich-
tung aus der Option zum Erlöschen bringt. Hierzu erwirbt der Stillhalter genau die Option, die er zuvor einem 
anderen eingeräumt hat, und macht durch den Glattstellungsvermerk (Closing-Order) eine Aufrechnung gel-
tend.  

Beachten Sie: Ob Gegengeschäfte ohne einen Glattstellungsvermerk als gegenläufige Geschäfte 
unter § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG fallen, konnte das Finanzgericht offenlassen. 
 

Freiberufler und Gewerbetreibende 
 
Steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung zum Investitionsabzugsbetrag  
bei Betriebsaufgabe 

Wird ein Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht, kann es passieren, dass das Finanzamt diesen 
Abzugsbetrag nachträglich versagt. Häufiger Grund: Das Wirtschaftsgut wird nicht bis zum Ende des dem Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahrs in einer inländischen Betriebsstätte 
des Betriebs betrieblich genutzt. Umso erfreulicher ist eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs zur 
Erfüllung der Nutzungsvoraussetzungen in Fällen der Betriebsaufgabe. 

Hintergrund 
Für die künftige Anschaffung/Herstellung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens kann ein Investitionsabzugsbetrag von bis zu 50 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gewinnmindernd geltend gemacht werden. Durch den Steuerstundungseffekt soll die Liquidität 
kleinerer und mittlerer Betriebe verbessert werden. 

Das Wirtschaftsgut muss mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 
Herstellung folgenden Wirtschaftsjahrs vermietet oder in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs fast 
ausschließlich betrieblich genutzt werden. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, dann ändert das Fi-
nanzamt den Steuerbescheid des Abzugsjahrs und versagt den Investitionsabzugsbetrag rückwirkend. 

Entscheidung zur Betriebsaufgabe 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung liegt eine schädliche Verwendung insbesondere dann vor, wenn das 
Wirtschaftsgut vor dem Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschafts-
jahrs 

 aus dem begünstigten Betrieb ausscheidet,  
 dort nicht mehr zu mindestens 90 % betrieblich genutzt wird oder  
 der Betrieb veräußert oder aufgegeben wird. 

In den Fällen einer Betriebsaufgabe hat der Bundesfinanzhof nun eine andere Ansicht vertreten: Wird der 
Betrieb im Jahr nach der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts aufgegeben, muss das Wirtschafts-
gut nicht für einen vollen Zwölf-Monats-Zeitraum nach dem Wirtschaftsjahr seiner Anschaffung oder Herstel-
lung betrieblich genutzt werden, sondern nur während des mit der Betriebsaufgabe endenden Rumpfwirt-
schaftsjahrs.  

Für die Definition „Wirtschaftsjahr“ hat der Bundesfinanzhof auf § 8b der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zurückgegriffen. Danach umfasst das Wirtschaftsjahr zwar einen Zeitraum von zwölf 
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Monaten. Es darf aber in bestimmten Fällen auch einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten umfassen 
(Rumpfwirtschaftsjahr). Und hierunter fällt auch die Betriebsaufgabe. 
 
Kein strukturelles Vollzugsdefizit bei bargeldintensiven Betrieben in 2015 

In 2015 bestand hinsichtlich der Erfassung von Bareinnahmen bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb 
auch bei bargeldintensiven Betrieben mit offener Ladenkasse kein dem Gesetzgeber zuzurechnendes 
strukturelles Vollzugsdefizit. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. 
Sachverhalt  
Ein Steuerpflichtiger setzte zur Ermittlung seiner Besteuerungsgrundlagen in seinen Gaststätten elektronische 
Registrierkassen ein. Er war der Ansicht, dass die fehlende gesetzliche Verpflichtung zur Führung einer elektro-
nischen Kasse ein strukturelles, dem Gesetzgeber zuzurechnendes Vollzugsdefizit verursache und deshalb 
verfassungswidrig sei.  
Bei offenen Ladenkassen, wie sie gerade im Bereich der Gastronomie häufig eingesetzt würden, habe die Fi-
nanzbehörde keine nennenswerten Möglichkeiten, den angegebenen Umsatz auf seinen Wahrheitsgehalt zu 
überprüfen. Jedenfalls blieben die Prüfungsmöglichkeiten weit hinter dem zurück, was bei Registrierkassen 
möglich sei. Dadurch werde eine gleichmäßige Steuerfestsetzung ausgeschlossen und er, der bereits elektroni-
sche Registrierkassen einsetze, werde in seinem Recht auf Gleichbehandlung verletzt. 
Seine Klage und die Revision vor dem Bundesfinanzhof blieben allerdings erfolglos. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs bestanden 2015 zwar offensichtliche Probleme bei der Erhe-
bung und Verifikation von Besteuerungsgrundlagen im Bereich der bargeldintensiven Geschäftsbetriebe 
(wie z. B. der Gastronomie). Diese führten aber nicht zu einem strukturellen, dem Gesetzgeber zuzurechnenden 
Erhebungsmangel, der zur Verfassungswidrigkeit der Besteuerung führen könnte. Vielmehr bestand auch für 
solche Betriebe im Jahr 2015 eine Rechtslage, die auf die Durchsetzung der geltenden Steuergesetze abzielte.  

Auch für Betreiber einer offenen Ladenkasse bestand ein Entdeckungsrisiko bei Manipulationen. Die 
geltenden Erhebungsregeln waren nicht derart ineffektiv, dass ein Unterlassen weiterer Regelungen bezüg-
lich der Besteuerung von Betrieben mit offener Ladenkasse im Bereich der Gastronomie dem Gesetzgeber als 
strukturelles Vollzugsdefizit angelastet werden könnte. 
 

Umsatzsteuerzahler 
 
Entscheidung zum Vorsteuerabzug bei unentgeltlicher Zuwendung 

Der Bundesfinanzhof hat über den Vorsteuerabzug aus der Ausbaumaßnahme an einer öffentli-
chen Straße entschieden, die nach der Fertigstellung unentgeltlich an die Gemeinde überlassen wurde. 

Zuletzt hatte der Bundesfinanzhof einen solchen Fall in 2011 entschieden. Danach war der Unterneh-
mer, der bereits bei Bezug von Eingangsleistungen beabsichtigt, die Leistungen ausschließlich und unmittel-
bar für eine unentgeltliche Entnahme zu verwenden, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.  

Wegen der in der Zwischenzeit ergangenen Rechtsprechung zweifelte der Bundesfinanzhof jedoch 
an seiner Ansicht und rief den Europäischen Gerichtshof an. Dieser entschied, dass dem Steuerpflichtigen auf 
der Eingangsseite der Vorsteuerabzug zusteht, während auf der Ausgangsseite keine Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe erfolgt.  

Auszug aus dem 1. Leitsatz der Entscheidung:  
 „Ein Steuerpflichtiger (hat) ein Recht auf Abzug der Vorsteuer ..., wenn diese Straße sowohl von die-

sem Steuerpflichtigen im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit als auch von der Öffentlichkeit 
benutzt wird, soweit diese Ausbauarbeiten nicht über das hinausgingen, was erforderlich war, um die-
sem Steuerpflichtigen zu ermöglichen, seine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, und ihre Kosten im 
Preis der von diesem Steuerpflichtigen getätigten Ausgangsumsätze enthalten sind.“ 

Dieser Rechtsprechung schloss sich der Bundesfinanzhof nun an. Er machte deutlich, dass auch ein mittelba-
rer Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung für den Vorsteuerabzug ausreichend ist. Zu-
dem ist eine Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe nur in den Fällen durchzuführen, in denen ein 
unversteuerter Letztverbrauch droht.  
 
Ab 2022 beträgt die pauschale Umsatzsteuer der Landwirte 9,5 %  

Der Umsatzsteuer-Durchschnittssatz für die vereinfachte Besteuerung pauschalierender land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe sinkt ab 2022 von 10,7 auf 9,5 %. Daraus kann insbesondere für Betriebe mit 
erheblichen Investitionen eine (deutliche) steuerliche Mehrbelastung resultieren. 

Hintergrund 
Nach § 24 Umsatzsteuergesetz können Betriebe bis zu einem Jahresumsatz von 600.000 EUR die Pauscha-
lierung nutzen. Das Jahressteuergesetz 2020 regelt, dass die Höhe der Vorsteuerbelastung der pauschalieren-
den Landwirte jährlich anhand aktueller statistischer Daten überprüft werden muss – sie ist ein wichtiges 
Kriterium für die Festlegung der Durchschnittssätze. 

Nach Angaben der Bundesregierung wäre der Durchschnittssatz von 10,7 % ab 2022 nicht mehr zuläs-
sig, weil er gegen die EU-Richtlinie über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem verstoßen würde. 
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Coronaschutzmasken und Aufwendungen für Schnelltests sind steuerliches Privatvergnügen 
Ertragsteuerliche Behandlung von Aufwendungen zum Erwerb von (Atem-)Schutzmasken und 

Antigen-Selbsttests: Aufwendungen eines Steuerpflichtigen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Schutzmasken zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und Antigen-Selbsttests 
zum Nachweis einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 anfallen, sind typischerweise 
Kosten der privaten Lebensführung und damit steuerlich nicht berücksichtigungsfähig. — Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für Schutzmasken, die für die berufliche Nutzung angeschafft werden, sind Werbungskosten. 
Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern die Schutzmasken sowie ggf. Antigen-Selbsttests zur Ausübung 
der beruflichen Tätigkeit zur Verfügung, ist ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers 
anzunehmen. Es handelt sich hierbei nicht um steuerpflichtigen Arbeitslohn. — (Atem-)Schutzmasken und Anti-
gen-Selbsttests, die im eigenbetrieblichen Interesse angeschafft werden, stellen voll abzugsfähige Betriebsaus-
gaben dar.  
 

Arbeitgeber 
 
Betriebliche Altersversorgung: Arbeitgeberzuschuss für Altverträge gilt ab 2022 

Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz aus 2017 wurden zur betrieblichen Altersversorgung 
Regelungen verabschiedet, die den Abschluss einer betrieblichen Altersversorgung interessanter machen soll-
ten. Eine schon fast in Vergessenheit geratene Übergangsregelung ist Ende 2021 ausgelaufen, sodass sich die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für Altverträge ab 2022 ändern. 

Arbeitgeber müssen 15 % des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an den 
Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterleiten, soweit sie durch die Entgeltum-
wandlung Sozialversicherungsbeiträge einsparen. Dies ist in § 1a Abs. 1a des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) geregelt. 

Beachten Sie: Die Zuschusspflicht betraf bisher nur Neuverträge ab dem 1.1.2019. Mit Wirkung ab 
2022 ist sie auch für Verträge, die vor 2019 abgeschlossen wurden, zu beachten. 
 
Corona-Zuschlag zur privaten Pflegeversicherung beachten 

Der Gesetzgeber hat einen befristeten Zuschlag zu privaten Pflege-Pflichtversicherungsverträgen 
zur Finanzierung pandemiebedingter Mehrausgaben eingeführt. 

Durch § 110a Sozialgesetzbuch (SGB) XI hat der Gesetzgeber den privaten Versicherern die Mög-
lichkeit eingeräumt, deren pandemiebedingten Belastungen aufgrund des Pflegerettungsschirms durch einen 
zeitlich befristeten Beitragszuschlag auszugleichen. Die Regelung ist bis zum 31.12.2022 begrenzt. 

Für Versicherte ohne Beihilfeanspruch beträgt der Corona-Zuschlag 3,40 EUR pro Monat. Bei Ar-
beitnehmern übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte des Zuschlags. Für Versicherte mit Beihilfeanspruch be-
trägt der monatliche Zuschlag 7,30 EUR. 

Beachten Sie: Der Zuschlag wird zusätzlich zum Beitrag erhoben und ist unabhängig davon, ob bereits 
der Höchstbeitrag gezahlt wird. 
 

Abschließende Hinweise 
 
Neuerungen beim Statusfeststellungsverfahren ab 1.4.2022 

Mit dem Statusfeststellungsverfahren in der Sozialversicherung nach § 7a Sozialgesetzbuch (SGB) 
IV können sich die Beteiligten eines Auftragsverhältnisses frühzeitig Klarheit über den Erwerbsstatus verschaf-
fen. Durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sind nun einige Änderungen zu beachten, die ab dem 1.4.2022 
gelten. 

Hintergrund 
Für die Durchführung des Statusfeststellungsverfahrens ist die Clearingstelle bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund zuständig. Mit diesem Verfahren können die Beteiligten eines Auftragsverhältnisses rechtlich 
verbindlich feststellen lassen, ob eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt. 

Beachten Sie: Für bestimmte Personengruppen ist das Statusfeststellungsverfahren zwingend 
durchzuführen. Handelt es sich bei angemeldeten Beschäftigten um den Ehegatten, Lebenspartner oder Ab-
kömmling des Arbeitgebers oder um einen geschäftsführenden GmbH-Gesellschafter, hat die Einzugsstelle 
einen Antrag auf Feststellung des Erwerbsstatus zu stellen (§ 7a Abs. 1 S. 2 SGB IV). 

Neuregelungen ab 1.4.2022 
Mit Wirkung zum 1.4.2022 treten einige Neuregelungen in Kraft. Hervorzuheben sind insbesondere folgende 
Punkte: 

 Die Einführung einer Prognoseentscheidung ermöglicht die Feststellung des Erwerbsstatus schon vor 
der Aufnahme der Tätigkeit und damit frühzeitiger als bisher. 

 Anstelle der Versicherungspflicht wird künftig der Erwerbsstatus festgestellt. Anders als bisher ent-
scheidet die Clearingstelle also nicht mehr über die Versicherungspflicht und -freiheit in den einzelnen 
Sozialversicherungszweigen. 
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Beispiel 
Ab dem 1.4.2022 soll in einer Praxis für Physiotherapie ein Physiotherapeut tätig werden. Nach der Entschei-
dung der Clearingstelle liegt eine abhängige Beschäftigung vor, weil der Physiotherapeut nicht weisungsfrei 
arbeiten kann und in die Arbeitsorganisation eingebunden ist. 
In welchen Sozialversicherungszweigen Versicherungspflicht bzw. -freiheit besteht, muss der Arbeitgeber nun 
selbst entscheiden. 
Beachten Sie: Beim bis zum 31.3.2022 geltenden Anfrageverfahren entscheidet die Clearingstelle auch über 
die Versicherungspflicht bzw. -freiheit in der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung. 

 Es wird eine Gruppenfeststellung für gleiche Vertragsverhältnisse ermöglicht. Dadurch muss der Auf-
traggeber bei gleichen Aufträgen keine separaten Statusfeststellungsverfahren mehr durchführen. 

 Zukünftig können bestimmte Dreieckskonstellationen geprüft werden. Auch damit können separate 
Statusfeststellungsverfahren vermieden werden. 

 
Offenlegung der Jahresabschlüsse: Keine Ordnungsgeldverfahren vor dem 7.3.2022  

Die Offenlegungsfrist für den Jahresabschluss für 2020 endete bereits am 31.12.2021. Das Bun-
desamt für Justiz hat nun mitgeteilt, dass es vor dem 7.3.2022 kein Ordnungsgeldverfahren einleiten wird. 
Damit sollen angesichts der andauernden Coronapandemie die Belange der Beteiligten angemessen berück-
sichtigt werden. 

Hintergrund 
Offenlegungspflichtige Gesellschaften (insbesondere AG, GmbH und GmbH & Co. KG) müssen ihre Jahresab-
schlüsse spätestens zwölf Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs beim Bundesanzeiger elektronisch ein-
reichen.  

Kommt das Unternehmen der Pflicht zur Offenlegung nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nach, leitet 
das Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeldverfahren ein. Das Unternehmen wird aufgefordert, innerhalb 
einer sechswöchigen Nachfrist den Offenlegungspflichten nachzukommen. Gleichzeitig droht das Bundesamt 
ein Ordnungsgeld an (regelmäßig in Höhe von 2.500 EUR). 
Praxistipp: Kleinstkapitalgesellschaften müssen nur ihre Bilanz (keinen Anhang und keine Gewinn- und Ver-
lustrechnung) einreichen. Zudem haben sie ein Wahlrecht: Sie können ihre Publizitätsverpflichtung durch Offen-
legung oder dauerhafte Hinterlegung der Bilanz erfüllen. Hinterlegte Bilanzen sind nicht unmittelbar zugänglich; 
auf Antrag werden sie kostenpflichtig an Dritte übermittelt. 
 
Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 02/2022 

Im Monat Februar 2022 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: 
Steuertermine (Fälligkeit): 

 Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 10.2.2022 
 Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 10.2.2022 
 Gewerbesteuerzahler: 15.2.2022 
 Grundsteuerzahler: 15.2.2022 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstermin 
vorliegen.  

Hinweis: Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abweichend von dem vierteljährlichen Zahlungs-
grundsatz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf einmal grundsätzlich am 15.8. und Beträge bis einschließ-
lich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am 15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag kann die Grundsteuer auch am 1.7. 
in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag ist bis zum 30.9. des vorangehenden Jahres zu stellen. 
Beachten Sie: Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch 
Überweisung endet am 14.2.2022 für die Umsatz- und Lohnsteuerzahlung und am 18.2.2022 für die Gewer-
be- und Grundsteuerzahlung. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zahlungs-
schonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, für den 
Beitragsmonat Februar 2022 am 24.2.2022. 
 

 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das 
Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung. 


